
A 1.1 Gefahren- und Überflutungszonen 

A 1.1.1 Freihaltegebiet Hochwasser 

Das Freihaltegebiet Hochwasser umfasst alle Gebiete ausserhalb der Bauzonen, die bei Hochwasser 

überschwemmt werden können oder deren Überschwemmung dazu dient, Hochwasserschäden zu 

mindern (Richtplan Kapitel L 1.2, Beschluss 3.1). 

Die Gemeinden sichern das Freihaltegebiet Hochwasser in der Nutzungsplanung, indem sie entspre-

chende Zonen ausscheiden (Richtplankapitel L 1.2, Beschluss 3.2). 

Das Merkblatt "Hochwasserschutz ausserhalb des Siedlungsgebiets: Freihaltegebiet Hochwasser" 

bietet eine Hilfestellung für die Nutzungsplanung und das Baubewilligungsverfahren (zu finden unter 

www.ag.ch/bvu > Umwelt, Natur & Landschaft > Hochwasserschutz & Gewässer > Gefahrenkarte 

Hochwasser > Merkblätter/Publikationen). 

Freihaltezone Hochwasser 

Bei übergeordneter Bedeutung des Freihaltegebietes Hochwasser als Rückhalteraum oder Abfluss-

korridor ist für dessen langfristige Sicherung im Kulturlandplan eine überlagerte Schutzzone (Freihal-

tezone Hochwasser) festzulegen. In dieser speziell bezeichneten Zone ist der Neubau von Bauten 

und Anlagen nur in Ausnahmefällen bewilligungsfähig.  

 § ... Freihaltezone Hochwasser 

 

1
 Die überlagerte Freihaltezone Hochwasser FHZ dient der Sicherstellung des er-

forderlichen Raums ausserhalb der Bauzonen für den natürlichen Hochwasserab-

fluss bei grossen und seltenen Hochwasserereignissen sowie für den Hochwasser-

rückhalt. 
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Die zulässige Nutzung richtet sich unter Vorbehalt nachstehender Einschränkun-

gen nach der Grundnutzungszone. Von den in den Absätzen 3, 4 und 5 genannten 

Ausnahmen abgesehen, sind Bauten und Anlagen sowie Terrainveränderungen 

verboten. 
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Bauten und Anlagen sowie Terrainveränderungen für den ökologischen Ausgleich, 

Renaturierungsmassnahmen, Bauten für den Hochwasserschutz oder ähnliches 

können bewilligt werden, wenn sie auf den Standort angewiesen sind und keine 

überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen. 

 
4 

Rechtmässig erstellte und bestimmungsgemäss nutzbare Bauten und Anlagen 

dürfen im Rahmen des Besitzstandsschutzes erneuert, teilweise geändert, massvoll 

erweitert oder wiederaufgebaut werden, sofern sie dem Hochwasserschutz genü-

gend Rechnung tragen und den natürlichen Abfluss nicht beeinträchtigen. 
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Der Neubau von Bauten und Anlagen ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn: 

- erforderliche Hochwasserschutzmassnahmen umgesetzt und von der Gemeinde 

oder den Landeigentümern finanziert werden können, 

- keine anderen Standortmöglichkeiten bestehen oder geschaffen werden können, 

- der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstands nicht nachteilig beein-

flusst werden, 

- die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt wird und 



 2 von 2 

- keine nachteiligen Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger zu erwarten sind. 

 
6 

In der Regel sind die erforderlichen Hochwasserschutzmassnahmen nach den Ab-

sätzen 3 und 4 auf die Schutzziele der kantonalen Schutzzielmatrix der Gefahren-

karte Hochwasser auszurichten. Sind Menschen oder hohe Sachwerte betroffen, ist 

das Schutzziel im Einzelfall zu bestimmen und gegebenenfalls zu erhöhen. 

 

Hochwassergefährdetes Gebiet im Kulturland 

In Gebieten, in denen aus übergeordneten Interessen nicht zum vornherein ein Bauverbot gelten 

muss wird auch mit der einfachen Formulierung des Delegationsmodells genüge getan: 

§ … Hochwassergefährdetes Gebiet im Kulturland 

 
1 

Wer in hochwassergefährdetem Gebiet baut, hat im Baugesuch nachzuweisen, 

dass 

- dem Projekt entsprechende Schutzmassnahmen getroffen werden, 

- der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstands nicht nachteilig beein-

flusst werden und  

- keine nachteiligen Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger zu erwarten sind. 

 
2
 Die Massnahmen sind auf das schadenfreie Überstehen eines hundertjährlichen 

Hochwassers HQ100 auszurichten.  
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Die Baubewilligungsbehörde kann, wenn nötig, auf Kosten der Bauherrschaft eine 

Begutachtung durch Fachleute anordnen. Soweit überwiegende öffentliche Interes-

sen es erfordern, kann die Baubewilligungsbehörde weitergehende Massnahmen 

verlangen oder Bauvorhaben untersagen. 

 

Gemäss Richtplankapitel L 1.2 umfasst das hochwassergefährdete Gebiet die Aussenabgrenzungen 

aller Gefahrenstufen gemäss "Gefahrenkarten Hochwasser". Ausserhalb des Untersuchungsgebiets 

der "Gefahrenkarten Hochwasser" umfasst es das "Gefahrenhinweisgebiet Hochwasser ausserhalb 

des Siedlungsgebiets" gemäss "Gefahrenhinweiskarte Hochwasser" vom März 2002 (Richtplankapitel 

L 1.2, Planungsanweisung Ziff. 3.1). 

 


